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 Veröffentlicht am 07.02.2008

Norm

AngG §23

GAngG §22

Rechtssatz

Bei Bemessung der Abfertigung sind Naturalbezüge mit ihrem tatsächlichen und nicht bloß mit dem 1skalischen Wert,

der lediglich seine Orientierungshilfe darstellt, zu berücksichtigen. Es ist darauf abzustellen, was sich der Arbeitnehmer

durch den Naturalbezug erspart hat.
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